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gen hierzu bereitstellt, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
Jahren und mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. 
. (2) Als öffentlich veranstaltet gelten auch Glücksspiele 
in Vereinen oder geschlossenen Gesellschaften, in denen 
Glücksspiele gewohnheitsmäßig veranstaltet werden.

Beteiligung an Glücksspielen 
§ 284a

Wer sich an einem öffentlichen Glücksspiel (§ 284) be
teiligt, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und 
mit Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

Einziehung 
§ 284b

In den Fällen der §§ 284, 284a sind die Spieleinrich
tungen und das auf dem Spieltisch oder in der Bank 
befindliche Geld einzuziehen, sofern sie dem Täter oder 
einem Teilnehmer gehören. Andernfalls können die 
Gegenstände eingezogen werden.

Gewerbsmäßiges Glücksspiel 
§ 285

Wer aus dem Glücksspiel ein Gewerbe macht, wird 
mit Gefängnis und mit Geldstrafe, bei mildernden Um
ständen mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit 
Geldstrafe oder mit Geldstrafe bestraft.

Nebenstrafen 
§ 285a

(1) In den Fällen der §§ 284, 284a und 285 kann neben 
Gefängnis auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und


